
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 04 | 2016

Daten für die Monate 
12/2016 bis 2/2017

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 12.12.16, 10.1.17, 10.2.17
ESt, KSt = 12.12.16
GewSt, GrundSt = 15.2.17

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 15.12.16, 13.1.17, 13.2.17
ESt, KSt = 15.12.16
GewSt, GrundSt = 20.2.17

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 12/16 = 28.12.16
Fälligkeit Beiträge 1/17 = 27.1.17
Fälligkeit Beiträge 2/17 = 24.2.17

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

9/15 2/16 5/16 9/16
  0,0 %   0,0 % + 0,1 % + 0,7 %

Für alle Steuerpflichtigen

Sonderausgabenabzug für Krankenversicherungs-
Beiträge ist nicht um Bonuszahlungen zu mindern

| Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im Rahmen eines Bonusprogramms 
gemäß § 65a Sozialgesetzbuch (SGB) V vom Steuerpflichtigen getragene Kosten für 
Gesundheitsmaßnahmen, dann ist die Erstattung nicht mit den als Sonderausgaben 
abziehbaren Krankenversicherungs-Beiträgen zu verrechnen. Dies hat der Bundes-
finanzhof entgegen der Ansicht des Bundesfinanzministeriums entschieden.  |

◼ Sachverhalt

Im Streitfall förderte eine Kranken-
kasse gesundheitsbewusstes Verhal-
ten durch ein Bonusprogramm. Sie 
gewährte einen Zuschuss von bis zu 
150 EUR jährlich für bestimmte Ge-
sundheitsmaßnahmen (z. B. Behand-
lungen beim Heilpraktiker), die von den 
Versicherten privat finanziert worden 
waren. Das Finanzamt sah hierin eine 
Erstattung von Krankenversicherungs-
Beiträgen und verrechnete den Zu-
schuss mit den gezahlten Beiträgen. 
Somit minderten sich die abziehbaren 
Sonderausgaben entsprechend. Der 
hiergegen gerichteten Klage gab das 
Finanzgericht Rheinland-Pfalz statt, da 
es sich nicht um die Erstattung von 
Beiträgen handele – und zwar zu Recht, 
wie der Bundesfinanzhof befand.

Die Bonuszahlung im Streitfall hat ih-
ren eigentlichen Rechtsgrund in einer

 

Leistung der Krankenkasse, nämlich 
der Erstattung der von den Versicher-
ten getragenen gesundheitsbezogenen 
Aufwendungen. Sie steht damit nicht im 
unmittelbaren Zusammenhang mit den 
Beiträgen zur Erlangung des Basis-
krankenversicherungsschutzes. Die 
Zahlung stellt vielmehr eine Erstattung 
der vom Steuerpflichtigen getragenen 
gesundheitsbezogenen Aufwendungen 
dar, so der Bundesfinanzhof. 

Für Bonuszahlungen der Krankenkasse 
für gesundheitsbewusstes Verhalten  
(§ 65a SGB V) ist nun höchstrichterlich
geklärt, dass dadurch das steuerpflich-
tige Einkommen nicht erhöht wird. Es ist 
aber zu beachten, dass Krankenkassen
höchst unterschiedliche Bonuspro-
gramme geschnürt haben. Entschieden
wurde nur zu den Fällen des § 65a SGB V. 
Die Beurteilung anderer Bonusvarianten 
ließ der Bundesfinanzhof offen. Auch der 

seit einigen Monaten in den Einkom-
mensteuer-Bescheiden enthaltene Vor-
läufigkeitsvermerk betrifft nur Bonus-
zahlungen gemäß § 65a SGB V – und 
umfasst ausdrücklich nicht Prämienzah-
lungen für Wahltarife nach § 53 SGB V.
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Haben Steuerpflichtige Bonuszahlungen 
gemäß § 65a SGB V erhalten und enthielt 
der Einkommensteuer-Bescheid einen 
Vorläufigkeitsvermerk, stellt sich nun 
die Frage der „Rückabwicklung“ dieser 
Fälle. Denn die Oberfinanzdirektion 
Nordrhein-Westfalen wies jüngst darauf 
hin, dass das Finanzamt aus der elektro-
nischen Übertragung der Krankenkas-
sen gar nicht erkennt, um welche Art 
der Beitragsrückerstattung es sich han-
delt. Bonuszahlungen werden, gegebe-
nenfalls zusammen mit Rückerstattun-
gen anderer Art, als Gesamtbetrag 
übermittelt.

PRAXISHINWEIS | Es bleibt zu hof-
fen, dass sich die Verwaltung zur weite-
ren Vorgehensweise zeitnah äußert. 
Für eine Korrektur des Einkommen-
steuer-Bescheids wird der Steuer-
pflichtige wohl die Art und Höhe der 
Bonuszahlung nachweisen müssen. 

Quelle | BFH-Urteil vom 1.6.2016, Az. X R 
17/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 188696; 
BMF-Schreiben vom 19.8.2013, BStBl I 2013, 
1087, Rz. 72; Vorläufigkeit: BMF-Schreiben 
vom 11.4.2016, Az. IV A 3 - S 0338/07/10010; OFD 
NRW, Kurzinfo vom 6.7.2015, ESt Nr. 23/2015

Für Vermieter

Verbilligte Wohnraum-
überlassung: Ortsübliche 
Vergleichsmiete ist  
die Bruttomiete

| Der Bundesfinanzhof musste jüngst 
entscheiden, wie die ortsübliche Ver-
gleichsmiete zu ermitteln ist, wenn die 
Wohnung an Angehörige verbilligt ver-
mietet wird. Das Resultat: Ortsübliche 
Miete ist die Bruttomiete, d. h. die Kalt-
miete zuzüglich der nach der Betriebs-
kostenverordnung (BetrKV) umlagefä-
higen Kosten. |

Hintergrund 

Die Vermietung gilt als vollentgeltlich, 
wenn die Miete mindestens 66 % des 
ortsüblichen Niveaus beträgt. In diesen 
Fällen erhalten Vermieter den vollen 
Werbungskostenabzug. Liegt die Miete 
darunter, sind die Kosten aufzuteilen. 

MERKE | Die 66 %-Grenze gilt nur 
bei der verbilligten Vermietung zu 
Wohnzwecken. Erfolgt die Überlas-
sung z. B. zu gewerblichen Zwecken, 
ist bei Vermietung unterhalb der orts-
üblich erzielbaren Miete auch nur ein 
entsprechend anteiliger Werbungs-
kostenabzug möglich.

Entscheidung

Mit der Entscheidung hat der Bundesfi-
nanzhof der Ansicht der Vorinstanz, wo-
nach auf die Kaltmiete abzustellen sei, 
eine Absage erteilt. Das Finanzgericht 
Düsseldorf muss nun Feststellungen 
zur ortsüblichen Miete nachholen. Dazu 
hat es die ortsübliche Kaltmiete für 
Wohnungen vergleichbarer Art, Lage 
und Ausstattung unter Einbeziehung 
der Spannen des örtlichen Mietspie-
gels zuzüglich der nach der BetrKV um-
lagefähigen Kosten festzustellen.

PRAXISHINWEIS | Enthält der orts-
übliche Mietspiegel Rahmenwerte, ist 
jeder der Werte als ortsüblich anzuse-
hen, der innerhalb der vorgesehenen 
Spanne liegt – es ist also kein Durch-
schnittswert zu bilden. Dies ergibt sich 
aus einer Verfügung der Oberfinanz-
direktion Frankfurt.

Quelle | BFH-Urteil vom 10.5.2016, Az. IX R 
44/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 188537; 
OFD Frankfurt vom 22.1.2015, Az. S 2253 A - 85 
- St 227

Für GmbH-Gesellschafter

Teileinkünfteverfahren: Nachträglicher Antrag  
bei verdeckter Gewinnausschüttung zulässig

| Bei einer Gewinnausschüttung können Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft 
beantragen, dass diese nicht mit der Abgeltungsteuer (25 %), sondern nach dem oft 
günstigeren Teileinkünfteverfahren besteuert wird. Dieser Antrag ist spätestens 
zusammen mit der Einkommensteuererklärung für den jeweiligen Veranlagungs-
zeitraum (VZ) zu stellen und gilt, solange er nicht widerrufen wird, auch für die fol-
genden vier VZ. Das Problem: Eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) wird regel-
mäßig erst im Rahmen einer Betriebsprüfung festgestellt – also zu einem Zeitpunkt, 
in dem der Gesellschafter seine Steuererklärung bereits eingereicht hat. In diesen 
Fällen, so das Finanzgericht München, ist die Fristregelung nicht anzuwenden. |

Hintergrund

Bei einer vGA handelt es sich – verein-
facht – um Vermögensvorteile, die dem 
Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft 
außerhalb der gesellschaftsrechtlichen 
Gewinnverteilung gewährt werden. Eine 
vGA darf den Gewinn der Gesellschaft 
nicht mindern.

Grundsätzlich unterliegen Gewinnaus-
schüttungen der Abgeltungsteuer. Auf 
Antrag können Gesellschafter Gewinn-
ausschüttungen aber mit ihrem per-
sönlichen Steuersatz nach dem Teilein-
künfteverfahren versteuern. Dann sind 
60 % der Einkünfte steuerpflichtig. Da 
im Gegenzug jedoch auch 60 % der Wer-
bungskosten geltend gemacht werden 
können, kann sich der Antrag insbeson-
dere bei hohen Werbungskosten lohnen.  

Eine individuelle Besteuerung ist zuläs-
sig, wenn der Steuerpflichtige im Ver-
anlagungszeitraum, für den der Antrag 
erstmals gestellt wird, 

 • zu mindestens 25 % an der Kapi-
talgesellschaft beteiligt ist oder 

 • zu mindestens 1 % an der Kapital-
gesellschaft beteiligt und beruflich 
für diese tätig ist.

Entscheidung

Zwar ist der Antrag auf Anwendung des 
Teileinkünfteverfahrens nach dem Ge-
setzeswortlaut spätestens zusammen 
mit der Einkommensteuererklärung 
des betreffenden Jahres zu stellen. Das 
Finanzgericht München ist aber der 
Überzeugung, dass dies nicht gilt, wenn 
dem Gesellschafter ausschließlich vGA 
zugeflossen sind, die er in seiner Steu-
ererklärung als Einnahmen bei ande-
ren Einkunftsarten als den Kapitalein-
künften erklärt hat und die vom Finanz-
amt erst nachträglich nach einer Be-
triebsprüfung als Kapitalerträge be-
steuert worden sind. 

In einem solchen Fall kann der Steuer-
pflichtige sein Wahlrecht solange aus-
üben, bis der Einkommensteuerbe-
scheid des fraglichen Jahres formell 
und materiell bestandskräftig ist.

PRAXISHINWEIS | Gegen diese Ent-
scheidung ist die Revision beim Bun-
desfinanzhof anhängig. 

Quelle | FG München, Urteil vom 15.6.2016, 
Az. 9 K 190/16, Rev. BFH Az. VIII R 20/16, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 188556



– 3 – Im November 2016

Für alle Steuerpflichtigen

Erbschaftsteuerreform in „trockenen Tüchern“
| Bund und Länder haben Mitte September im Vermittlungsausschuss einen Kom-
promiss zur notwendigen Erbschaftsteuerreform gefunden. Nach der erfolgten 
Zustimmung von Bundestag und Bundesrat können die Neuregelungen nun in 
Kürze in Kraft treten. Nachfolgend ein Überblick über wesentliche Punkte. |

Hintergrund

Ende 2014 hat das Bundesverfassungs-
gericht entschieden, dass die Privilegie-
rung des Betriebsvermögens bei der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer ange-
sichts ihres Ausmaßes und der Gestal-
tungsmöglichkeiten nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist. Der Gesetz-
geber war somit verpflichtet, eine Neu-
regelung zu treffen – und zwar spätes-
tens bis zum 30.6.2016! Die Pläne fanden 
im Bundesrat am 8.7.2016 aber keine 
Zustimmung, sodass der Vermittlungs-
ausschuss angerufen wurde – und hier 
wurde am 22.9.2016 doch noch eine Eini-
gung erzielt.   

Die Eckpunkte

Klein- und Mittelbetriebe: Liegt der Er-
werb unterhalb der neuen Prüfschwelle 
von 26 Mio. EUR, erhält der Erwerber  
– wie bisher – Vergünstigungen in Form 
eines Verschonungsabschlags (85 % 
nach der Regelverschonung, 100 % nach 
dem Optionsmodell) und ggf. eines Ab-
zugsbetrags. Die Steuerbefreiung ist von 
Behaltensfristen und der Einhaltung der 
Lohnsummenregelung abhängig.

Beachten Sie | Lohnsummenregelung 
heißt vereinfacht, dass für einige Jahre 
nach der Betriebsübertragung nicht sig-
nifikant weniger Lohn gezahlt werden 
darf als zuvor. Von dieser Regelung frei-
gestellt sind nur noch Betriebe mit bis 
zu fünf (bisher 20) Beschäftigten.

Zudem ist zu beachten, dass die Opti-
onsverschonung von 100 % nur mög-
lich ist, wenn die Quote des schädlichen 
Verwaltungsvermögens im Verhältnis 
zum gemeinen Wert des Betriebs nicht 
mehr als 20 % beträgt.

Großbetriebe: Beträgt das begünstigte 
Vermögen mehr als 26 Mio. EUR, greift 
ein Wahlrecht: Bedürfnisprüfung oder 
Verschonungsabschlagsmodell. Bei der 
Bedürfnisprüfung muss der Erbe nach-
weisen, dass ihn die Steuerzahlung 
überfordern würde. Lässt er sich auf die 
Prüfung ein, muss er sein Privatvermö-
gen offenlegen. Beim Verschonungsab-

schlagsmodell fällt die Verschonung 
umso geringer aus, je höher der Erwerb 
ist. Ab einem Betriebsvermögen von  
90 Mio. EUR wird keine Verschonung 
mehr gewährt.

Vorab-Abschlag: Für begünstigtes Ver-
mögen kann ein Vorab-Abschlag von bis 
zu 30 % gewährt werden. Dazu müssen 
Unternehmen bestimmte gesellschafts-
vertragliche oder satzungsmäßige Vor-
aussetzungen (z. B. Mindestquote für 
Entnahme- bzw. Ausschüttungsbe-
schränkungen von 37,5 %) erfüllen. 

Definition des Verwaltungsvermögens: 
Der „Freibetrag“ von 15 % für Finanz-
mittel wird nur gewährt, wenn das be-
günstigungsfähige Vermögen des Be-
triebs nach seinem Hauptzweck einer 
gewerblichen, land- und forstwirtschaft-
lichen oder freiberuflichen Tätigkeit 
dient. In die Bewertung des Verwal-
tungsvermögens einbezogen werden 
auch Briefmarkensammlungen, Oldti-
mer, Yachten, Segelflugzeuge sowie 
sonstige typischerweise der privaten 
Lebensführung dienende Gegenstände, 
wenn diese Gegenstände nicht den 
Hauptzweck des Betriebs darstellen. 

Unternehmenswert-Ermittlung: Der im 
vereinfachten Ertragswertverfahren an-
zusetzende Kapitalisierungsfaktor liegt 
bei 13,75. Der Faktor kann in den nächs-
ten Jahren an die Entwicklung der Zins-
strukturdaten angepasst werden.

Stundung: Eine Stundung der Steuer-
zahlung ist bei Erwerben von Todes we-
gen grundsätzlich möglich – allerdings 
nur für sieben Jahre. Nur im ersten 
Jahr nach der Entstehung der Steuer 
erfolgt die Stundung zinslos. 

Inkrafttreten: Das neue Gesetz ist für 
Übertragungen nach dem 30.6.2016 
anzuwenden. Die Änderung des Kapita-
lisierungsfaktors gilt bereits für alle 
Stichtage nach dem 31.12.2015.

Quelle | Gesetz zur Anpassung des Erbschaft-
steuer- und Schenkungsteuergesetzes an die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts, BR-Drs. 555/16 (B) vom 14.10.2016

Für Arbeitgeber

Insolvenzgeldumlage 
sinkt in 2017 auf 0,09 %

| Der Anspruch der Arbeitnehmer auf 
Insolvenzgeld wird durch eine von den 
Arbeitgebern zu zahlende monatliche 
Umlage finanziert. Diese sogenannte 
Insolvenzgeldumlage sinkt ab dem 
1.1.2017 von bisher 0,12 % auf dann 
0,09 %. Der Bundesrat hat der Reduzie-
rung am 23.9.2016 zugestimmt. |

Quelle | Verordnung zur Festsetzung des 
Umlagesatzes für das Insolvenzgeld für das 
Kalenderjahr 2017 (Insolvenzgeldumlagesatz-
verordnung 2017 - InsoGeldFestV 2017), BR-
Drs. 378/16 (B) vom 23.9.2016

Für alle Steuerpflichtigen

Kein Werbungskosten
abzug von Studienkosten 
bei Stipendium
| Studienkosten können nicht als (vor-
weggenommene) Werbungskosten be-
rücksichtigt werden, wenn die Kosten im 
Rahmen eines Stipendiums steuerfrei 
erstattet wurden. Dies hat das Finanz-
gericht Köln entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Für sein Aufbaustudium zum Master of 
Laws in den USA erhielt ein Rechtsan-
walt ein Stipendium des Deutschen Aka-
demischen Auslandsdienstes (DAAD). 
Von den Kosten (ca. 30.000 EUR) wur-
den ihm 22.000 EUR erstattet. Der 
Rechtsanwalt machte dennoch alle 
Kosten als vorweggenommene Wer-
bungskosten geltend. Begründung: Die 
Leistungen des DAAD seien wie Unter-
haltszahlungen der Eltern zu behan-
deln, sodass die Studienkosten voll 
abziehbar blieben. Das Finanzamt be-
rücksichtigte die Studienkosten jedoch 
nur insoweit, wie sie nicht vom DAAD 
erstattet wurden – und zwar zu Recht, 
wie das Finanzgericht Köln entschied.

Der Rechtsanwalt hat im Ergebnis keine 
Aufwendungen getragen, soweit ihm die 
Kosten durch das Stipendium steuerfrei 
erstattet wurden. In dieser Höhe ist er 
durch die Ausgaben nicht wirtschaftlich 
belastet gewesen. Mit dieser Entschei-
dung will sich der Rechtsanwalt aber 
nicht zufrieden geben und hat beim Bun-
desfinanzhof Revision eingelegt.  

Quelle | FG Köln, Urteil vom 20.5.2016, Az. 12 
K 562/13, Rev. BFH Az. VI R 29/16, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 188598



– 4 – Im November 2016

Für Unternehmer

Steuerzahlerfreundliche Rechtsprechung  
zum Investitionsabzugsbetrag

| Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) ist immer wieder Gegenstand der Rechtspre
chung. Aktuell hat der Bundesfinanzhof zu zwei Streitfragen Stellung bezogen und 
jeweils zugunsten der Steuerpflichtigen entschieden. Danach ist ein IAB auch zu
lässig, wenn feststeht, dass der Betrieb unentgeltlich übertragen werden soll. 
Zudem kann ein IAB zur Kompensation eines Mehrergebnisses der Betriebsprü-
fung eingesetzt werden. |

Hintergrund

Für die künftige Anschaffung oder Her
stellung von neuen oder gebrauchten 
abnutzbaren beweglichen Wirtschafts
gütern des Anlagevermögens kann nach 
§ 7g Einkommensteuergesetz (EStG) ein 
IAB von bis zu 40 % der voraussichtli-
chen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten gewinnmindernd geltend ge
macht werden. Durch den Steuerstun
dungseffekt soll insbesondere die Liqui
dität kleinerer und mittlerer Betriebe 
verbessert werden.

Unentgeltliche  
Betriebsübertragung

Die Inanspruchnahme eines IAB ist nach 
Ansicht des Bundesfinanzhofs auch 
möglich, wenn im Zeitpunkt seiner Gel
tendmachung feststeht, dass die Investi
tion nicht mehr von dem Steuerpflichti
gen selbst, sondern wegen einer bereits 
durchgeführten oder feststehenden un-
entgeltlichen Betriebsübertragung von 
dem Betriebsübernehmer vorgenom
men werden soll. 

Beachten Sie | Voraussetzung ist, dass 
der Steuerpflichtige die Investition auch 
getätigt hätte, wenn er den Betrieb 
selbst fortgeführt hätte und er anhand 
objektiver Kriterien erwarten konnte, 
dass sein Rechtsnachfolger die Investi-
tion nach der Betriebsübertragung 
fristgemäß vornimmt.

Ausgleich eines Mehrergebnisses 
der Betriebsprüfung

Ein IAB kann auch im Anschluss an eine 
Betriebsprüfung zur Kompensation  
eines Mehrergebnisses eingesetzt wer
den. Hiermit widerspricht der 4. Senat 
des Bundesfinanzhofs ausdrücklich der 
Ansicht der Finanzverwaltung.

Beachten Sie | Der 1. Senat des Bun
desfinanzhofs hat diese Rechtsprechung 
rund einen Monat später im Kern bestä
tigt. Beide Senate fordern, dass eine In-
vestitionsabsicht zum maßgebenden 
Stichtag vorliegt. Offen ließ der 1. Senat, 
ob ein Finanzierungszusammenhang 
bestehen muss. Dies hatte der 4. Senat 
jedoch ausdrücklich verneint.

PRAXISHINWEIS | Die Entscheidun
gen ergingen noch zur alten Rechts
lage. Durch das Steueränderungsge
setz 2015 wurde § 7g EStG für Wirt
schaftsjahre, die nach dem 31.12.2015 
enden, modifiziert. So ist beispiels
weise der Nachweis für eine Investi
tionsabsicht nicht mehr in § 7g EStG 
aufgeführt.

Quelle | BFH-Urteil vom 10.3.2016, Az. IV R 
14/12, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 187704; 
BFH-Urteil vom 23.3.2016, Az. IV R 9/14, Abruf-
Nr. 187894; BFH-Urteil vom 28.4.2016, Az. I R 
31/15, Abruf-Nr. 187895; BMF-Schreiben vom 
20.11.2013, Az. IV C 6 - S 2139 b/07/10002, Rz. 26

Für alle Steuerpflichtigen

Behinderten-Pauschbetrag: Pflegegrade 4 und 5 
sind gleichbedeutend mit Merkzeichen „H“
| Steuerpflichtige, die blind (Merkmal Bl) oder hilflos (Merkmal H) sind, können 
einen Behinderten-Pauschbetrag von 3.700 EUR im Jahr nutzen. Das Bundesfi
nanzministerium (Schreiben vom 19.8.2016, Az. IV C 8  S 2286/07/10004:005, un
ter www.iww.de, AbrufNr. 188517) hat nun mitgeteilt, dass die mit der Pflegere
form ab 1.1.2017 eingeführten neuen Pflegegrade 4 und 5 dem Merkzeichen „H“ 
entsprechen. |

Für Unternehmer

Kleinunternehmer: 
Umsatzgrenze von  
17.500 EUR darf auch 
nicht geringfügig  
überschritten werden

| Kleinunternehmer müssen keine Um
satzsteuer in Rechnung stellen, wenn 
der Umsatz im laufenden Jahr voraus
sichtlich maximal 50.000 EUR beträgt 
und darüber hinaus im Vorjahr nicht 
mehr als 17.500 EUR betragen hat. Er
gibt sich aber im Zuge einer Betriebs
prüfung, dass die Umsatzgrenze von 
17.500 EUR geringfügig überschritten 
wurde, ist die Kleinunternehmerrege
lung nicht anwendbar – und zwar von 
Anfang an, so das Finanzgericht Sach
senAnhalt. |

Risiko der zutreffenden Ermittlung 
der Umsätze trägt der Unternehmer

Der Unternehmer argumentierte im 
Streitfall, dass es gesetzlich nicht ge
wollt sein kann, dass erst Jahre später 
erlangte Erkenntnisse soweit zurück-
wirken, dass sie das ursprünglich be
kannte Wissen ersetzen. Diese Sicht
weise überzeugte das Finanzgericht 
SachsenAnhalt allerdings nicht. 

Der Unternehmer hat das Risiko der 
zutreffenden Ermittlung der Umsätze 
zu tragen. Die Umsatzgrenze von 
17.500 EUR ist starr, sodass auch ein 
nur geringfügiges Überschreiten deren 
Anwendung ausschließt. Umfang und 
Umstände des Überschreitens sind ohne 
Bedeutung. Auch auf ein Verschulden 
kommt es nicht an.

Billigkeitsmaßnahme in einem  
gesonderten Verfahren möglich

Ist der Unternehmer aber subjektiv von 
einem Nichtüberschreiten ausgegan
gen und hat er die Kleinunternehmerre
gelung deswegen weiter angewendet, 
kommt gegebenenfalls eine Billigkeits-
maßnahme in Betracht. Diese ist aber in 
einem gesonderten Billigkeitsverfahren 
und nicht im Rahmen der Steuerfestset
zung zu überprüfen.  

Quelle | FG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom  
26.7.2016, Az. 4 V 1379/15, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 188881
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Für alle Steuerpflichtigen

Sonderausgaben: Selbst getragene Krankheitskosten 
nicht auf Beitragsrückerstattung anrechenbar

| Werden Krankheitskosten selbst getragen, um eine Beitragsrückerstattung der 
privaten Krankenversicherung zu erhalten, sind die Sonderausgaben dennoch 
um die volle Beitragsrückerstattung zu kürzen. Nach Ansicht des Finanzgerichts 
Baden-Württemberg wirken sich die Krankheitskosten allenfalls als außerge-
wöhnliche Belastungen aus. |

◼◼ Sachverhalt

Ein privat krankenversicherter Steuer-
pflichtiger wurde im Streitjahr 2013 ge-
meinsam mit seiner Ehefrau zur Ein-
kommensteuer veranlagt. Für leis-
tungsfreie Jahre gewährte die Kran-
kenversicherung eine Beitragsrücker-
stattung. Da die entstandenen Krank-
heitskosten niedriger waren als die 
Beitragsrückerstattung, verzichtete er 
auf die Kostenübernahme. Damit ihm 
kein Nachteil bei den Sonderausgaben 
entstand, beantragte er die Anrech-
nung der Krankheitskosten auf die Bei-
tragsrückerstattung. Doch sowohl das 
Finanzamt als auch das Finanzgericht 
Baden-Württemberg lehnten dies ab. 

Das Finanzgericht pflichtete dem Steu-
erpflichtigen zwar insoweit bei, dass 
zwischen den selbst getragenen Krank-
heitskosten und den dadurch zurücker-
statteten Krankenversicherungsbeiträ-
gen ein kausaler Zusammenhang be-
steht. Die Folge einer Verrechnung wäre 
aber, dass die Krankheitskosten letzt-
lich als Sonderausgaben abgezogen 
werden würden. Und dies widerspricht 
nach Ansicht des Finanzgerichts Ba-
den-Württemberg sowohl dem Geset-
zeswortlaut als auch der Grundent-
scheidung des Gesetzgebers, Krank-
heitskosten lediglich als außergewöhn-
liche Belastungen steuerlich zu berück-
sichtigen.

Beachten Sie | Auch die Finanzgerichte 
Münster und Düsseldorf lehnen es ab, 
selbst getragene Krankheitskosten zur 
Erlangung einer Beitragsrückerstat-
tung als Sonderausgaben zu berück-
sichtigen. 

Außergewöhnliche Belastungen

Möglich ist demzufolge nur ein Abzug 
als außergewöhnliche Belastung, der 
in der Praxis aber oftmals scheitert  
– und zwar aus folgenden Gründen: 

Außergewöhnliche Belastungen wirken 
sich nur dann steuermindernd aus, 
wenn die sogenannte Zumutbarkeits-

schwelle (abhängig vom Gesamtbetrag 
der Einkünfte, Familienstand und Zahl 
der Kinder) überschritten ist. 

Beachten Sie | Nach Ansicht des Bun-
desfinanzhofs ist es verfassungsrecht-
lich nicht geboten, bei Krankheitskos-
ten auf den Ansatz der zumutbaren 
Belastung zu verzichten. Endgültig ent-
schieden ist die Frage nach dem Ansatz 
einer zumutbaren Belastung aber noch 
nicht, denn die unterlegenen Steuer-
pflichtigen haben Verfassungsbe-
schwerde eingelegt, die beim Bundes-
verfassungsgericht anhängig ist.

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
geht in einer Entscheidung aus 2012 
sogar noch einen Schritt weiter: Ver-
zichtet der Steuerpflichtige auf eine Er-
stattung, um eine Beitragsrückerstat-
tung zu erhalten, nimmt dies den Auf-
wendungen grundsätzlich den Charak-
ter der Zwangsläufigkeit. Da dies aber 
eine wesentliche Voraussetzung für 
außergewöhnliche Belastungen ist, 
kommt nach dieser Ansicht ein Abzug 
per se nicht in Betracht. 

PRAXISHINWEISE | Gegen die aktu-
elle Entscheidung des Finanzgerichts 
Baden-Württemberg ist die Revision 
anhängig, sodass der Bundesfinanz-
hof nun Gelegenheit hat, zu dieser 
Thematik umfassend Stellung zu be-
ziehen. Geeignete Fälle können somit 
vorerst offengehalten werden. 

Ob der Bundesfinanzhof der Ansicht 
der Vorinstanz allerdings widerspre-
chen wird, muss zumindest bezweifelt 
werden. Nach derzeitigem Stand sind 
Steuerpflichtige gut beraten, die steu-
erlichen Konsequenzen in ihre Vor-
teilsberechnung (Beitragsrückerstat-
tung ja oder nein) einzubeziehen.

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
25.1.2016, Az. 6 K 864/15, Rev. BFH Az. X R 3/16, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 188432; FG Düs-
seldorf, Urteil vom 6.6.2014, Az. 1 K 2873/13 E; 
FG Münster, Urteil vom 17.11.2014, Az. 5 K 149/14 
E; FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 31.1.2012, Az. 
2 V 1883/11; anhängig: BVerfG, Az. 2 BvR 180/16

Für Arbeitgeber

Mindestlohn gilt auch  
für Bereitschaftszeiten 

| Der gesetzliche Mindestlohn ist für 
jede geleistete Arbeitsstunde zu zahlen. 
Zur vergütungspflichtigen Arbeitszeit 
rechnen auch Bereitschaftszeiten. Das 
Bundesarbeitsgericht hat aber klar ge-
macht, dass der Bereitschaftsdienst 
nicht gesondert vergütet werden muss. 
Er kann mit dem Grundgehalt abgegol-
ten sein, solange dieses rechnerisch 
den Mindestlohn abdeckt. |

Geklagt hatte ein Rettungsassistent, 
der durchschnittlich 48 Stunden wö-
chentlich beschäftigt war (Bruttomo-
natsgehalt: 2.680,31 EUR nebst Zula-
gen). Das Bundesarbeitsgericht bestä-
tigte zwar, dass Bereitschaftszeit ver-
gütungspflichtige Arbeitszeit und mit 
dem Mindestlohn zu vergüten ist. Der 
Anspruch hierauf war aber vorliegend 
bereits mit dem Grundgehalt erfüllt: 
Bei maximal 228 Arbeitsstunden, die 
der Rettungsassistent mit Vollarbeit 
und Bereitschaftszeiten in einem Monat 
tatsächlich leisten kann, übersteigt die 
gezahlte Monatsvergütung sogar den 
Mindestlohn (228 Stunden zu 8,50 EUR 
= 1.938 EUR). Ein Anspruch auf weitere 
Vergütung besteht nicht. 

Quelle | BAG-Urteil vom 29.6.2016, Az. 5 AZR 
716/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 187097

Für Unternehmer

Gewerbesteuerliche  
Hinzurechnung auch  
bei durchlaufenden 
Krediten
| Auch Zinsen für durchlaufende Kredite 
unterliegen der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnung. Diese Zinsen auszu-
nehmen entspricht nach Ansicht des Fi-
nanzgerichts Hamburg nicht dem Willen 
des Gesetzgebers. Gegen dieses Urteil 
ist jedoch die Revision anhängig. |

Hintergrund: Dem Gewinn aus Gewer-
bebetrieb wird ein Viertel der Entgelte 
für Schulden hinzugerechnet, soweit 
sie bei der Ermittlung des Gewinns ab-
gesetzt worden sind und soweit die 
Summe den Betrag von 100.000 EUR 
übersteigt.

Quelle | FG Hamburg, Urteil vom 15.4.2016, 
Az. 3 K 145/15, Rev. BFH Az. I R 39/16, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 188560
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Für Unternehmer

Steuerbefreiung auch bei zwischenzeitlich ungültig 
gewordener Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

| Nach Auffassung des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg reicht es aus, dass 
ein Kfz-Händler bei einem EU-Geschäft die Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer (USt-IdNr.) des Geschäftspartners bei Vertragsschluss überprüft. Wird die 
USt-IdNr. während der Geschäftsabwicklung ungültig, muss der Händler sich 
dieses nicht zurechnen lassen. |

◼◼ Sachverhalt

Ein deutscher Kfz-Händler (D) ver-
kaufte ein Fahrzeug an ein spanisches 
Unternehmen (ES). D behandelte den 
Umsatz als innergemeinschaftliche 
Lieferung umsatzsteuerfrei. Im An-
schluss an eine Umsatzsteuer-Nach-
schau versagte das Finanzamt die 
Steuerbefreiung. Die von ES angege-
bene USt-IdNr. sei zwar bei Vertrags-
schluss, nicht aber im (späteren) Lie-
ferzeitpunkt gültig gewesen. 

Diese Ansicht teilte das Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg aber nicht. Viel-
mehr habe D mit Abfrage der USt-IdNr. 
beim Bundeszentralamt für Steuern 
im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
(Bestätigung des Geldeingangs durch 
die Pro-Forma-Rechnung und der Be-
reitstellung des Fahrzeugs zur Abho-
lung) alles getan, um die erforderli-
chen Angaben zu ermitteln.

Allein das Auseinanderfallen von Ver-
tragsschluss und Lieferzeitpunkt ver-
pflichtet den Lieferer nicht, die beim 
Vertragsschluss korrekten Angaben 
(insbesondere zur USt-IdNr.) erneut 
und gegebenenfalls laufend in kurzen 
Abständen zu überprüfen. 

Dies wäre allerdings dann anders, wenn 

 • der Lieferer Anhaltspunkte für eine 
Änderung der Angaben hat oder

 • der Abnehmer eine große Zeit-
spanne zwischen Vertragsschluss 
und Lieferung verstreichen lässt. 
Eine Zeitspanne von – wie im 
Streitfall – elf Tagen (davon neun 
Tage zwischen Vertragsschluss 
und Liefertag) reicht dafür aber 
nach Ansicht des Finanzgerichts 
nicht aus.

Zudem verweist das Finanzgericht dar-
auf, dass die Steuerbefreiung auch aus 
Gründen des Vertrauensschutzes zu 
gewähren wäre. 

Beachten Sie | Das Finanzgericht hat 
die Revision zugelassen, weil die Ein-
zelheiten zur Aufzeichnungspflicht der 
USt-IdNr. nebst der Vertrauensschutz-
regelung bei Wegfall der USt-IdNr. 
während der Geschäftsabwicklung 
noch nicht im Einzelnen geklärt sind. 
Da die Finanzverwaltung jedoch keine 
Revision eingelegt hat, ist das Urteil in-
zwischen rechtskräftig. 

PRAXISHINWEIS | Die vorstehende 
Rechtsauffassung ist noch nicht 
höchstrichterlich bestätigt. Somit 
kann es ratsam sein, die USt-IdNr. am 
Auslieferungstag zur Sicherheit er-
neut abzufragen.

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
4.11.2015, Az. 7 K 7283/13, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 188120

Für Unternehmer

Keine Geringfügigkeitsgrenze bei Pkw-Privatnutzung 

| Der Anteil der privaten Nutzung eines betrieblichen Pkw kann anhand eines ord-
nungsgemäß geführten Fahrtenbuchs ermittelt werden. Hierzu hat das Finanzge-
richt Baden-Württemberg entschieden, dass Privatfahrten auch dann als Entnahme 
zu versteuern sind, wenn sich der Anteil der Privatnutzung aufgrund der Fahrten-
buchermittlung nur auf 5,07 % der Gesamtnutzung beläuft. |

Eine Geringfügigkeitsgrenze im Sinne 
einer 10 %-Grenze, wie sie andernorts 
im Ertragsteuerrecht vorzufinden ist, 
lehnten die Richter ab.

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
25.4.2016, Az. 9 K 1501/15, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 187168

Für alle Steuerpflichtigen

Übertragung eines  
Einzelkontos zwischen 
Eheleuten kann  
Schenkungsteuer  
auslösen 

| Ein Einzelkonto/-depot ist auch bei 
Eheleuten (im Gegensatz zu einem Ge-
meinschaftskonto) grundsätzlich allein 
dem Kontoinhaber zuzurechnen. Hier-
aus können sich schenkungsteuerliche 
Folgen ergeben – nämlich dann, wenn 
ein Ehegatte das Vermögen seines 
Einzelkontos/-depots auf den anderen 
Ehegatten überträgt. Beruft sich der be-
schenkte Ehegatte darauf, dass ihm das 
Vermögen schon vor der Übertragung 
zur Hälfte zuzurechnen war und er inso-
weit nicht bereichert sei, trägt er nach 
einer Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs hierfür die objektive Beweislast. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall übertrug der Ehemann 
das Vermögen seines bei einer 
Schweizer Bank geführten Einzelde-
potkontos auf ein bei der gleichen 
Bank geführtes Einzelkonto seiner 
Ehefrau. Das Finanzamt nahm eine 
freigebige Zuwendung des Ehemanns 
an die Ehefrau an – und zwar in voller 
Höhe. Die Ehefrau wendete ein, sie sei 
nur zur Hälfte bereichert, da ihr die an-
dere Hälfte des Vermögens schon vor 
der Übertragung zugestanden habe. 
Diese Sichtweise überzeugte jedoch 
weder das Finanzgericht Nürnberg 
noch den Bundesfinanzhof. 

Nach der Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs trägt der beschenkte Ehegatte 
die Beweislast für Tatsachen, die einer 
Schenkung entgegenstehen. Hierzu 
zählen auch solche, die belegen sollen, 
dass dem Ehegatten das erhaltene Gut-
haben bereits vor der Übertragung im 
Innenverhältnis vollständig oder teil-
weise zuzurechnen war. Diesen Nach-
weis konnte die Ehefrau im Streitfall 
aber nicht erbringen. 

Beachten Sie | Bei einem Einzelkonto 
ist grundsätzlich davon auszugehen, 
dass dem Kontoinhaber das Vermögen 
auf dem Konto allein zusteht. Aus einer 
Vollmacht für den Ehegatten, der nicht 
Kontoinhaber ist, ergibt sich nichts an-
deres.

Quelle | BFH-Urteil vom 29.6.2016, Az. II R 
41/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 188331
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Für alle Steuerpflichtigen

Handwerkerleistung: Keine Steuerermäßigung  
für Werkstattarbeiten

| Eine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen (20 % der Lohnkosten, maxi-
mal 1.200 EUR) ist nur möglich, wenn die Leistungen „im“ Haushalt des Steuer-
pflichtigen erbracht werden. Somit sind ausschließlich in einer Werkstatt durch-
geführte Arbeiten (wie z. B. das Beziehen von Polstermöbeln) nicht begünstigt, so 
das Finanzgericht Rheinland-Pfalz. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte ein Ehepaar einen 
Raumausstatter beauftragt, ihre Sitz-
gruppe (zwei Sofas und einen Sessel) 
neu zu beziehen. Der Raumausstatter 
holte die Sitzgruppe ab und bezog die 
Möbel in seiner nahe gelegenen Werk-
statt neu. Die vom Ehepaar begehrte 
Steuerermäßigung für Handwerker-
leistungen lehnten sowohl das Finanz-
amt als auch das Finanzgericht ab. 

Die Leistung muss „in“ einem inländi-
schen Haushalt des Steuerpflichtigen 
erbracht werden. Dabei ist der Begriff 
des Haushalts räumlich-funktional aus-
zulegen. Deshalb werden die Grenzen 
des Haushalts nicht ausnahmslos durch 
die Grundstücksgrenzen abgesteckt. Die 
Handwerkerleistungen müssen aber in 
einem unmittelbaren räumlichen Zu-
sammenhang zum Haushalt durchge-
führt werden. Bei einer Entfernung zur 
Werkstatt von vier Kilometern fehlt es 
hieran. Daran ändert auch die Trans-
portleistung des Raumausstatters 
nichts, weil es sich dabei nur um eine 
untergeordnete Nebenleistung handelt.

Beachten Sie | Das Finanzgericht 
München hatte 2015 entschieden, dass 

der Austausch einer Haustür, die in der 
Schreinerwerkstatt hergestellt, zum 
Haushalt geliefert und dort montiert 
wird, eine insgesamt begünstigte Re-
novierungsmaßnahme darstellt. 

Nach Meinung des Finanzgerichts 
Rheinland-Pfalz ist dieser Sachverhalt 
auf den aktuellen Streitfall nicht über-
tragbar. Denn beim Austausch einer 
Haustür erfolgt zumindest die Montage 
im Haushalt. Daher wird die Handwer-
kerleistung insoweit in dem geforder-
ten unmittelbaren räumlich-funktiona-
len Zusammenhang durchgeführt. Das 
bloße Abholen und Zurückbringen der 
Polstermöbel durch einen Handwerker 
reiche hierfür nicht aus.

PRAXISHINWEIS | Die Entscheidung 
des Finanzgerichts München ist rechts-
kräftig. Das Finanzgericht Rheinland-
Pfalz hat die Revision nicht zugelassen. 
Das ist insoweit schade, als eine 
höchstrichterliche Klärung zur Steuer-
ermäßigung bei Werkstattarbeiten für 
Rechtssicherheit sorgen würde. 

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
6.7.2016, Az. 1 K 1252/16, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 187687; FG München, Urteil vom 
23.2.2015, Az. 7 K 1242/13, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 145568

Für alle Steuerpflichtigen

Finanzamt durfte Besteuerungsgrundlagen  
an gesetzliche Krankenkassen übermitteln
| Das Finanzamt ist berechtigt und verpflichtet, einer gesetzlichen Krankenversiche-
rung auf Antrag die für eine Beitragsbemessung freiwillig versicherter Mitglieder not-
wendigen Besteuerungsgrundlagen mitzuteilen. Hierzu gehören auch die Einkünfte 
des Ehegatten, der kein Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung ist. Dies hat 
das Finanzgericht Baden-Württemberg entschieden und die Revision zugelassen. |

Beachten Sie | Die Entscheidung be-
trifft Veranlagungszeiträume vor 2015. 
Seit 2015 ist eine gesetzliche Neurege-
lung zu beachten. Danach ist die Fest-
setzung von Höchstbeiträgen nunmehr 
nicht nur für freiwillig hauptberuflich 
selbstständige Mitglieder, sondern für 
alle freiwillig Versicherten möglich, so-

fern das Mitglied auf Verlangen der 
Krankenkasse Einnahmen nicht nach-
weist. Die Mitteilung von Besteuerungs-
grundlagen ist daher für die Beitragsbe-
messung nicht mehr erforderlich.

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
22.4.2016, Az. 13 K 1934/15, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 188433

Für alle Steuerpflichtigen

Dürfen Pflegekosten um 
die doppelte Haushalts
ersparnis gekürzt werden, 
wenn ein Ehepaar ins 
Pflegeheim umzieht?

| Bei einer Heimunterbringung aus 
Krankheitsgründen können die Auf-
wendungen grundsätzlich als außerge-
wöhnliche Belastungen berücksichtigt 
werden. Wird der frühere Haushalt we-
gen der Heimunterbringung aufgelöst, 
werden die Aufwendungen um eine 
Haushaltsersparnis gemindert. Bei Ehe-
paaren soll sogar die doppelte Haus-
haltsersparnis abgezogen werden dür-
fen. Diese Auffassung vertritt zumindest 
das Finanzgericht Nürnberg. |

Hintergrund: Wird der private Haushalt 
aufgelöst, zieht das Finanzamt von den 
als außergewöhnliche Belastung be-
rücksichtigungsfähigen Kosten der 
Heimunterbringung die Haushaltser-
sparnis ab. Diese soll ausgleichen, dass 
sich der Steuerpflichtige durch den Um-
zug ins Pflegeheim Verpflegungs- und 
Unterbringungskosten erspart, die er 
sonst zu Hause gehabt hätte. Die Haus-
haltsersparnis ist im Veranlagungszeit-
raum 2016 mit 8.652 EUR anzusetzen. 
Liegen die Voraussetzungen nur wäh-
rend eines Teils des Kalenderjahrs vor, 
sind die anteiligen Beträge anzusetzen 
(1/360 pro Tag, 1/12 pro Monat). 

Das Finanzgericht rechtfertigte den 
doppelten Abzug damit, dass von den 
monatlichen Heimkosten bereits rund 
900 EUR pro Ehegatte allein auf Ver-
pflegung und Unterkunft entfielen. Das 
stehe zum medizinisch indizierten Auf-
wand in einem Missverhältnis, wenn 
nicht für jeden Ehegatten eine Haus-
haltsersparnis angesetzt werde.

PRAXISHINWEIS | Die Entscheidung 
des Finanzgerichts ist fragwürdig, 
denn de facto wurde nur ein Haushalt 
aufgelöst. Außerdem beträgt die Haus-
haltsersparnis bei einem Zwei-Perso-
nen-Haushalt nicht zwingend das Dop-
pelte. Die Eheleute wollen sich mit 
dieser Entscheidung nicht zufrieden 
geben und haben Revision eingelegt. 
Das Urteil des Bundesfinanzhofs darf 
mit Spannung erwartet werden.  

Quelle | FG Nürnberg, Urteil vom 4.5.2016, 
Az. 3 K 915/15, Rev. BFH Az. VI R 22/16, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 187344
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Für Unternehmer

Künstlersozialversicherung: Abgabesatz sinkt  
in 2017 auf 4,8 %
| Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung sinkt in 2017 um 0,4 % auf dann 
4,8 %. Die Reduzierung wurde nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales vor allem durch eine verschärfte Prüftätigkeit der Deutschen Renten-
versicherung und der Künstlersozialkasse möglich. Nicht zuletzt hierdurch wur-
den Mehreinnahmen von rund 30 Mio. EUR in 2015 erzielt. |

Weiterführende Informationen

Über die Künstlersozialversicherung 
werden rund 180.000 selbstständige 
Künstler und Publizisten als Pflichtver-
sicherte in den Schutz der gesetzlichen 
Kranken-, Pflege- und Rentenversiche-
rung einbezogen. 

Grundsätzlich gilt: Alle Unternehmen, 
die durch ihre Organisation, besonde-
ren Branchenkenntnisse oder speziel-
les Know-how den Absatz künstleri-
scher oder publizistischer Leistungen 
am Markt fördern oder ermöglichen, 
gehören zum Kreis der künstlersozial-
abgabepflichtigen Unternehmen. Wei-
tere Informationen hierzu erhalten Sie 
unter www.kuenstlersozialkasse.de.

Zahlungen, die an eine juristische Per-
son (z. B. GmbH), GmbH & Co. KG, KG 
oder OHG erfolgen, sind jedoch nicht 
abgabepflichtig. Zudem gibt es eine Ge-
ringfügigkeitsgrenze von 450 EUR, die 
sich auf die Summe der Entgelte (nach 
§ 25 des Künstlersozialversicherungs-
gesetzes) aus den in einem Kalender-
jahr erteilten Aufträgen bezieht.

Beachten Sie | Das Bundesverfas-
sungsgericht muss sich demnächst da-
mit beschäftigen, ob die Künstlersozial-
abgabe verfassungswidrig ist. Die Vorin-
stanzen hatten dies zumindest verneint. 

Quelle | Künstlersozialabgabe-Verordnung 2017 
vom 9.8.2016, BGBl I 2016, 1976; BMAS vom 
14.6.2016 „Künstlersozialversicherung in der 
digitalen Welt“; anhängig: BVerfG, Az. 1 BvR 
2885/15

Für Vermieter

Zum Wegfall der Einkunftserzielungs absicht  
bei nicht mehr betriebsbereitem Objekt

| Die Einkunftserzielungsabsicht kann bei einer früher vermieteten Eigentumswoh-
nung entfallen, wenn diese mehrere Jahre (im Streitfall: über fünf Jahre) leer steht. 
Dies gilt nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern zu-
mindest dann, wenn ungewiss ist, ob die für die Herstellung der Vermietbarkeit der 
Wohnung erforderliche Gesamtsanierung der Wohnanlage zum Abschluss gebracht 
werden kann. Hierbei ist dem Steuerpflichtigen das Fehlverhalten oder das Nichtver-
halten der Miteigentümer zuzurechnen. |

Hintergrund: Bei leer stehenden Objek-
ten können Aufwendungen steuerlich 
nur dann als Werbungskosten berück-
sichtigt werden, wenn die Absicht, Ver-
mietungseinkünfte erzielen zu wollen, 
festgestellt werden kann. Je länger der 
Leerstand andauert, desto schwieriger 
ist dieser Nachweis.  

Im Streitfall waren für die Dauer des 
Leerstands nicht zuletzt außergewöhn-
liche und unvorhersehbare Umstände 
ursächlich (u. a. Veruntreuung der Son-
derumlage, mehrere Miteigentümer 
konnten nicht ausfindig gemacht wer-
den). Die Bedeutung solcher – nicht in 

der Sphäre des Steuerpflichtigen lie-
genden – Umstände soll nun im Revisi-
onsverfahren durch den Bundesfinanz-
hof geklärt werden. 

Zu beachten ist in diesem Zusammen-
hang auch die gegebenenfalls negative 
Auswirkung auf die Abzugsfähigkeit der 
Schuldzinsen. Ein nachträglicher 
Schuldzinsenabzug ist beim Wegfall der 
Einkunftserzielungsabsicht – anders als 
bei der Veräußerung einer vermieteten 
Immobilie – nämlich ausgeschlossen.

Quelle | FG Mecklenburg-Vorpommern, Ur-
teil vom 6.4.2016, Az. 3 K 44/14, Rev. BFH Az. IX 
R 17/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 188434 

Für GmbH-Gesellschafter

Irrtümliche Lohnzahlung: 
Einkünfteminderung 
auch bei beherrschenden 
Gesellschaftern erst  
bei Rückzahlung 
| Zum Arbeitslohn gehören auch irr-
tümliche Überweisungen des Arbeit-
gebers. Die Rückzahlung ist erst im 
Zeitpunkt des tatsächlichen Abflusses 
einkünftemindernd zu berücksichti-
gen. Nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs gilt dies auch bei 
beherrschenden Gesellschaftern. Das 
heißt, hier ist der Abfluss nicht bereits 
im Zeitpunkt der Fälligkeit der Rück-
forderung anzunehmen. |

Zufluss

Bei beherrschenden Gesellschaftern ist 
der Zufluss eines Vermögensvorteils 
nicht erst im Zeitpunkt der Zahlung oder 
der Gutschrift auf dem Konto des Ge-
sellschafters, sondern bereits im Zeit-
punkt der Fälligkeit der Forderung an-
zunehmen. Dies gilt zumindest dann, 
sofern der Anspruch eindeutig, unbe-
stritten und fällig ist und sich gegen eine 
zahlungsfähige Gesellschaft richtet. 
Dies wird damit begründet, dass es ein 
beherrschender Gesellschafter regel-
mäßig in der Hand hat, sich geschuldete 
Beträge auszahlen zu lassen. 

Abfluss

Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht für 
den umgekehrten Fall, dass eine Gesell-
schaft einen Anspruch gegen einen be-
herrschenden Gesellschafter hat. Denn 
in einem solchen Fall liegt gerade keine 
Beherrschungssituation vor. Das heißt, 
der beherrschende Gesellschafter be-
herrscht die Gesellschaft, die be-
herrschte Gesellschaft aber nicht den 
beherrschenden Gesellschafter. Die Ge-
sellschaft hat es somit regelmäßig nicht 
in der Hand, sich Beträge, die ihr der be-
herrschende Gesellschafter schuldet, 
auszahlen zu lassen. 

Kurzum: Auch bei einem beherrschen-
den Gesellschafter ist der Abfluss einer 
Arbeitslohnrückzahlung folglich erst 
im Zeitpunkt der Leistung und nicht be-
reits im Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Forderung anzunehmen.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.4.2016, Az. VI R 
13/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 187516



– 9 – Im November 2016

Für Unternehmer

Gesetzentwurf: Bundesregierung will Manipulation von Registrierkassen  
mit neuer Sicherheitstechnik bekämpfen 

| Die Bundesregierung will die Steuerhinterziehung durch manipulierte Kassenaufzeichnungen bekämpfen. Demzufolge hat sie 
nun einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach elektronische Registrierkassen künftig über eine zertifizierte technische Sicher-
heitseinrichtung verfügen müssen. |

Zertifizierte technische  
Sicherheitseinrichtung

Nach dem Gesetzentwurf sollen die 
Grundaufzeichnungen einzeln, vollstän-
dig, richtig, zeitgerecht und geordnet 
auf einem Speichermedium gesichert 
werden. Elektronische Aufzeichnungs-
systeme müssen dafür über eine zertifi-
zierte technische Sicherheitseinrich-
tung verfügen, die aus drei Bestandtei-
len besteht: 

 • Sicherheitsmodul, 
 • Speichermedium und 
 • digitale Schnittstelle. 

Das Sicherheitsmodul gewährleistet, 
dass Kasseneingaben mit Beginn des 
Aufzeichnungsvorgangs protokolliert 
und später nicht mehr unerkannt mani-
puliert werden können. Auf dem Spei-
chermedium werden die Einzelauf-
zeichnungen für die Dauer der gesetzli-
chen Aufbewahrungsfrist gespeichert. 
Die digitale Schnittstelle gewährleistet 
eine Datenübertragung für Prüfungs-
zwecke. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) soll die tech-
nischen Anforderungen an diese Si-
cherheitseinrichtung definieren und 
anschließend entsprechende Anbieter-
lösungen zertifizieren. 

Beachten Sie | Der Gesetzentwurf 
sieht nicht die Einführung einer allge-
meinen Registrierkassenpflicht vor. 
Zudem beinhaltet der Entwurf keine 
Belegausgabepflicht. Allerdings soll 
gesetzlich geregelt werden, dass jedem 
Kunden das Recht zusteht, einen Beleg 
zu fordern. 

Kassen-Nachschau und Sanktionen

Ergänzend zu den bereits vorhandenen 
Instrumenten der Steuerkontrolle soll 
als neues Instrument eine Kassen-
Nachschau gesetzlich eingeführt wer-
den. Diese Kassen-Nachschau ist keine 
Außenprüfung im Sinne der Abgaben-
ordnung (AO), sondern ein eigenständi-
ges Verfahren zur zeitnahen Aufklärung 

gen des Schreibens des Bundesfinanz-
ministeriums vom 26.11.2010 (u. a. Ein-
zelaufzeichnungspflicht) und sie sind 
bauartbedingt nicht aufrüstbar, sodass 
sie die Anforderungen des § 146a AO-
Regierungsentwurf nicht erfüllen.

PRAXISHINWEIS | In diesem Zusam-
menhang ist auf eine weitere Über-
gangsregel hinzuweisen. Das Schrei-
ben des Bundesfinanzministeriums 
vom 26.11.2010 sieht nämlich für Re-
gistrierkassen ohne Einzelaufzeich-
nung und ohne Datenexportmöglich-
keit Erleichterungen vor, wenn diese 
nicht mit Softwareanpassungen und 
Speichererweiterungen aufgerüstet 
werden können. Dieses Zugeständnis 
der Finanzverwaltung endet indes 
zum 31.12.2016, sodass diese Geräte 
nur noch bis zum Jahresende einsetz-
bar sind. Diese Frist wird durch den 
Gesetzentwurf nicht verlängert.

Stellungnahme des Bundesrats

In einer aktuellen Stellungnahme hat 
der Bundesrat die Gesetzesinitiative 
der Bundesregierung zwar begrüßt, 
aber hinsichtlich ihrer Ausgestaltung  
nicht mit Kritik gespart. 

Nach Ansicht des Bundesrats kann 
dem Gesetzesanliegen hinsichtlich 
Wirksamkeit und Zeitpunkt der Umset-
zung durch Einfügung eines alternati-
ven Sicherungskonzepts besser Rech-
nung getragen werden. Weiterhin sol-
len die vorgesehenen Sicherungsver-
fahren auch für alle kassenähnlichen 
Systeme (z. B. Taxameter, Wegstre-
ckenzähler, Geldspielgeräte, Waagen 
mit Registrierkassenfunktion) einge-
führt werden. Ob diese Forderungen im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren um-
gesetzt werden, bleibt abzuwarten.

Quelle | Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung: Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor 
Manipulationen an digitalen Grundaufzeich-
nungen, BR-Drs. 407/16 vom 12.8.2016; BMF, 
Mitteilung vom 13.7.2016: „Bundesregierung 
geht gegen Steuerbetrug an elektronischen 
Registrierkassen vor“; Stellungnahme des 
Bundesrates, BR-Drs. 407/16 (B) vom 23.9.2016; 
BMF-Schreiben vom 26.11.2010, Az. IV A 4 - S 
0316/08/10004-07

steuererheblicher Sachverhalte im Zu-
sammenhang mit der ordnungsgemä-
ßen Erfassung von Geschäftsvorfällen 
mittels elektronischer Aufzeichnungs-
systeme oder offener Ladenkassen.

Bei einer Kassen-Nachschau soll der 
Amtsträger ohne vorherige Ankündi-
gung in den Geschäftsräumen des Steu-
erpflichtigen die Ordnungsmäßigkeit der 
Aufzeichnungen und Buchungen von 
Kasseneinnahmen und -ausgaben über-
prüfen können. Sofern ein Anlass zu Be-
anstandungen der Kassenaufzeichnun-
gen, -buchungen oder der zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtung be-
steht, kann der Amtsträger ohne vorhe-
rige Prüfungsanordnung zur Außenprü-
fung übergehen.

Werden Verstöße gegen die neuen Ver-
pflichtungen zur ordnungsgemäßen 
Nutzung der technischen Sicherheits-
einrichtung festgestellt, sollen diese 
als Steuerordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße von bis zu 25.000 EUR geahn-
det werden können. 

Inkrafttreten

Derzeit gibt es keine Kassensysteme, die 
die Anforderungen des neuen Zertifizie-
rungsverfahrens erfüllen. Die einzufüh-
rende zertifizierte technische Sicher-
heitseinrichtung soll aber bei vielen 
Kassensystemen nachgerüstet werden 
können. Die Bundesregierung geht da-
von aus, dass 1,7 Mio. Kassen nachge-
rüstet werden können und 411.000 Kas-
sen neu angeschafft werden müssen. 

Das Gesetz soll am Tag nach der Ver-
kündung im Bundesgesetzblatt in Kraft 
treten. Die Vorgaben zur zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtung, zur 
Kassen-Nachschau und zur Sanktionie-
rung sollen erstmals ab dem 1.1.2020 
anzuwenden sein.

Übergangsregelung: Wurden Regis-
trierkassen nach dem 25.11.2010 und 
vor dem 1.1.2020 angeschafft, dann dür-
fen diese Kassen bis zum 31.12.2022 
weiter verwendet werden. Vorausset-
zung: Sie entsprechen den Anforderun-
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Für alle Steuerpflichtigen

Zweites Bürokratieentlastungsgesetz in der Pipeline 

| Die Bundesregierung hat ein Zweites Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen, 
wodurch vor allem die mittelständische Wirtschaft entlastet werden soll. Wichtige 
Punkte werden vorgestellt. |

Die steuerliche Aufbewahrungsfrist 
von Lieferscheinen soll verkürzt wer-
den. Das heißt: Bei empfangenen (ab-
gesandten) Lieferscheinen, die keine 
Buchungsbelege sind, endet die Aufbe-
wahrungsfrist mit dem Erhalt (mit dem 
Versand) der Rechnung. Dies soll für alle 
Lieferscheine gelten, deren Aufbewah-
rungspflicht nach der bisher geltenden 
Vorschrift noch nicht abgelaufen ist.

Die Grenze für die Abgabe der viertel-
jährlichen Lohnsteueranmeldung soll 
von 4.000 EUR auf 5.000 EUR angeho-
ben werden. Das bedeutet, dass monat-
liche Lohnsteuer-Anmeldungen zu-
künftig erst bei mehr als 5.000 EUR 
vorzunehmen sind.

Kleinbetragsrechnungen müssen nicht 
die umfangreichen Angaben des Um-
satzsteuerrechts enthalten, um zum 
Vorsteuerabzug zu berechtigen. Die 
bisherige Grenze soll von 150 EUR auf 
200 EUR angehoben werden. 

Statt einer Schätzung der Beiträge zur 
Sozialversicherung im laufenden Monat 
sollen künftig die tatsächlichen Bei-
tragswerte des Vormonats eingesetzt 
werden. Bisher ist diese Methode nur 

ausnahmsweise für Unternehmen mit 
besonders schwankenden Lohnsum-
men zulässig. 

Inkrafttreten: Das Gesetz soll grund-
sätzlich am 1.1.2017 in Kraft treten. 

Stellungnahme des Bundesrats

Der Bundesrat hat zu dem Gesetzent-
wurf der Bundesregierung jüngst Stel-
lung bezogen und dabei insbesondere 
angeregt, die verkürzte Aufbewah-
rungsfrist von Lieferscheinen zu strei-
chen. Zum einen bezweifelt er, dass die 
Änderung geeignet ist, die beabsichtigte 
bürokratieentlastende Wirkung zu ent-
falten. Und zum anderen kollidiere sie 
mit dem Kernanliegen, Steuerbetrug 
wirksam zu bekämpfen. Es bleibt also 
vorerst abzuwarten, ob im weiteren Ge-
setzgebungsverfahren noch Änderun-
gen erfolgen. 

Quelle | Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung: Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Entlastung insbesondere der mittelständi-
schen Wirtschaft von Bürokratie (Zweites Bü-
rokratieentlastungsgesetz), BR-Drs. 437/16  
vom 12.8.2016; Stellungnahme des Bundesra-
tes, BR-Drs. 437/16 (B) vom 23.9.2016

Für Arbeitnehmer

Entschädigungszahlung 
an Feuerwehrleute  
für Mehrarbeit  
ist steuerpflichtiger 
Arbeitslohn

| Zahlreiche Feuerwehrleute haben in 
den vergangenen Jahren Mehrarbeit 
über die rechtlich zulässige Höchstar-
beitszeit von wöchentlich 48 Stunden 
hinaus geleistet und dafür Entschädi-
gungszahlungen erhalten. Der Bun-
desfinanzhof hat nun entschieden, 
dass es sich bei diesen Zahlungen um 
steuerbare Einnahmen aus nicht-
selbstständiger Arbeit handelt. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte ein Feuerwehrmann 
in den Jahren 2002 bis 2007 über die 
zulässige Arbeitszeit hinaus Mehrar-
beit geleistet. Die Stadt, in deren 
Dienst der Feuerwehrmann stand, 
leistete für die rechtswidrig erbrachte 
Mehrarbeit eine Ausgleichszahlung in 
Höhe von 14.537 EUR. 

Der Feuerwehrmann war der Ansicht, 
die Zahlung sei als Schadenersatz 
nicht der Besteuerung zu unterwerfen. 
Das Finanzamt und das Finanzgericht 
gingen demgegenüber von einkom-
mensteuerpflichtigen Einkünften aus. 
Dies wurde nun vom Bundesfinanzhof 
bestätigt.

Zu den steuerbaren Einkünften zählen 
alle Einnahmen, die dem Arbeitnehmer 
aus dem Dienstverhältnis zufließen. 
Wird die Zahlung als Gegenleistung für 
die Arbeitskraft des Arbeitnehmers ge-
leistet, unterliegt sie der Besteuerung. 
Ob die Arbeitszeiten in rechtswidriger 
Weise überschritten werden, spielt da-
bei keine Rolle. Ebenso ist es unerheb-
lich, ob der Ausgleich der Überstunden 
auch durch Freizeitausgleich anstelle 
von Arbeitslohn hätte erfolgen können. 
Denn die Zahlung wäre nicht geleistet 
worden, wenn die rechtswidrige Mehr-
arbeit nicht erbracht worden wäre. 

Sachgrund für die Zahlung war mithin 
nicht die einen Schadenersatzanspruch 
begründende Handlung des Arbeitge-
bers, sondern allein die Erbringung der 
Arbeitsleistung.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.6.2016, Az. IX R 
2/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 188673

Für Arbeitnehmer

Dienstjubiläum: Aufwendungen als Werbungskosten

| Aufwendungen für eine betriebsinterne Feier anlässlich eines Dienstjubiläums 
können (nahezu) ausschließlich beruflich veranlasst und damit Werbungskosten 
sein, wenn der Arbeitnehmer die Gäste nach abstrakten berufsbezogenen Kriterien 
einlädt. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

Ob die Kosten beruflich oder privat ver-
anlasst sind, hängt von mehreren Krite-
rien ab. Relevant sind vor allem 

 • der Anlass der Feier (Dienstjubilä-
um = berufsbezogen; Priesterjubi-
läum = privat),

 • wer ist Gastgeber; wer bestimmt die 
Gästeliste, 

 • die Art der Gäste (z. B. Mitarbeiter 
oder private Bekannte), 

 • der Ort der Veranstaltung und 
 • ob sich die Kosten im Rahmen ver-

gleichbarer betrieblicher Veranstal-
tungen bewegen.

Ferner verwies der Bundesfinanzhof auf 
sein Urteil aus 2015, wonach der Schluss 
naheliegt, dass eine (nahezu) ausschließ-
lich berufliche Veranlassung vorliegt, 
wenn nicht nur ausgesuchte Gäste aus 
dem Berufsumfeld eingeladen, sondern 
die Einladungen nach abstrakten be-
rufsbezogenen Kriterien (z. B. alle Zuge-
hörigen einer bestimmten Abteilung) 
ausgesprochen werden.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.1.2016, Az. VI R 
24/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 187517; 
BFH-Urteil vom 8.7.2015, Az. VI R 46/14
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Für Vermieter

Sofortabzug eines Disagios bei Marktüblichkeit

| Ein Disagio ist nur dann nicht sofort als Werbungskosten abziehbar, wenn es sich 
nicht im Rahmen des am aktuellen Kreditmarkt Üblichen hält. Wird eine Disagiover-
einbarung mit einer Geschäftsbank wie unter fremden Dritten geschlossen, indi-
ziert dies die Marktüblichkeit, so der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil. |

◼◼ Sachverhalt

Zur Finanzierung eines Vermietungs-
objekts hatte ein Steuerpflichtiger in  
2009 ein Darlehen von 1,3 Mio. EUR 
aufgenommen (Zinsbindung 10 Jahre, 
2,85 % Nominalzinsen, Disagio 10 %). 
Das Disagio (ca. 130.000 EUR) wurde im 
Erstjahr als sofort abziehbare Wer-
bungskosten angesetzt. Das Finanzamt 
akzeptierte indes nur einen marktübli-
chen Teil von 5 % und verteilte den rest-
lichen Betrag gleichmäßig auf den 
Zinsbindungszeitraum von zehn Jah-
ren. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
bestätigte diese Handhabung. Der 
Bundesfinanzhof hingegen hob die Ent-
scheidung auf und verwies den Streit-
fall zur anderweitigen Verhandlung und 
Entscheidung an die Vorinstanz zurück.

Gesetzliche Regelung

Ausgaben sind für das Kalenderjahr an-
zusetzen, in dem sie geleistet worden 
sind. Werden Ausgaben für eine Nut-
zungsüberlassung von mehr als fünf 
Jahren im Voraus geleistet, sind sie ins-
gesamt auf den Zeitraum gleichmäßig 
zu verteilen, für den die Vorauszahlung 
geleistet wird. Diese Regelung ist aber 
nicht auf ein Disagio anzuwenden, so-
weit dieses marktüblich ist.

Die Entscheidung

Wird eine Zins- und Disagiovereinba-
rung mit einer Geschäftsbank wie unter 
fremden Dritten geschlossen, indiziert 
dies die Marktüblichkeit. Angesichts 
der üblichen Pflicht von Geschäftsban-

ken zur Risikokontrolle sind mit einer 
Geschäftsbank vereinbarte Zinsgestal-
tungen regelmäßig als im Rahmen des 
am Kreditmarkt Üblichen zu betrachten. 

Diese Vermutung kann widerlegt wer-
den, wenn besondere Umstände vorlie-
gen, die dafür sprechen, dass der Rah-
men des am Kreditmarkt Üblichen ver-
lassen wird. Solche Umstände können 
etwa in einer besonderen Kreditunwür-
digkeit des Darlehensnehmers, beson-
deren persönlichen Beziehungen der 
Beteiligten zueinander oder ganz atypi-
schen Vertragsgestaltungen liegen.

Beachten Sie | Soweit das Bundesfi-
nanzministerium in seinem Schreiben 
aus 2003 aus Vereinfachungsgründen 
von der Marktüblichkeit ausgeht, wenn 
für ein Darlehen mit einem Zinsfest-
schreibungszeitraum von mindestens 
fünf Jahren ein Disagio in Höhe von bis 
zu 5 % vereinbart worden ist, bedeutet 
dies eine Sachverhaltstypisierung. Han-
delt es sich jedoch um ein Disagio von 
mehr als 5 %, dann trifft diese Nichtbe-
anstandungsgrenze keine Aussage.

FAZIT | Da die Vereinbarung im Streit-
fall mit einer Geschäftsbank abge-
schlossen wurde, ist die Marktüblich-
keit der Abrede zu vermuten. Um diese 
Vermutung zu widerlegen, hätte das 
Finanzgericht die Einzelumstände der 
Vertragsgestaltung prüfen müssen.

Quelle | BFH-Urteil vom 8.3.2016, Az. IX R 
38/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 186613; 
BMF-Schreiben vom 20.10.2003, Az. IV C 3 - S 
2253 a - 48/03

Für alle Steuerpflichtigen

Besteuerung von Zinsen auf Rentennachzahlungen
| Die Finanzverwaltung hat ihre Sichtweise zur Besteuerung von Zinsen auf Ren-
tennachzahlungen angesichts der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aus 2015 
geändert. Das bedeutet: Die Zinsen sind nicht mehr als sonstige Einkünfte zu ver-
steuern, sondern gelten als Einkünfte aus Kapitalvermögen. Dies ist regelmäßig 
günstiger. Denn wegen der Niedrigzinsphase dürfte der Sparer-Pauschbetrag 
durch weitere Zinseinnahmen oftmals nicht verbraucht sein. |

Die neue Sichtweise gilt ab dem Veran-
lagungszeitraum 2016. Eine Anwendung 
in offenen Fällen ist auf Antrag möglich.

Quelle | BMF-Schreiben vom 4.7.2016, Az. IV 
C 3 - S 2255/15/10001, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 187044; BFH-Urteil vom 9.6.2015, Az. 
VIII R 18/12

Für Unternehmer

Hotelübernachtung: 
Überlassung von Park-
plätzen unterliegt dem 
Regelsteuersatz von 19 % 

| Bei Übernachtungen in einem Hotel 
unterliegen nur die unmittelbar der Ver-
mietung (Beherbergung) dienenden 
Leistungen des Hoteliers dem ermäßig-
ten Umsatzsteuersatz von 7 %. Die Ein-
räumung von Parkmöglichkeiten an 
 Hotelgäste gehört nicht dazu. Sie ist mit 
dem Regelsteuersatz von 19 % zu ver-
steuern. Das gilt nach einer Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs auch dann, 
wenn hierfür kein gesondertes Entgelt 
berechnet wird und das Hotel zudem 
überhaupt nicht prüft, welche Gäste die 
Parkmöglichkeit nutzen. |

Der Bundesfinanzhof hatte bereits in 
2013 entschieden, dass die von einem 
Hotelier im Zusammenhang mit seinen 
Beherbergungsleistungen erbrachte 
Frühstücksgestellung nicht unmittelbar 
der Beherbergung dient. Gleiches gilt 
auch für die im Streitfall erfolgte Einräu-
mung von Parkmöglichkeiten zur Über-
nachtungsdienstleistung. Die Park-
möglichkeiten dienen nämlich nicht der 
eigentlichen Beherbergung (im Sinne 
einer Wohnraumüberlassung), sondern 
der Verwahrung eines vom Hotelgast 
ggf. mitgeführten Fahrzeugs – und da-
mit einem eigenständigen (nur mittel-
bar verbundenen) Zweck.

PRAXISHINWEIS | Die Finanzverwal-
tung beanstandet es aus Vereinfa-
chungsgründen nicht, wenn bestimmte, 
in einem Pauschalangebot enthaltene 
nicht begünstigte Leistungen in der 
Rechnung zu einem Sammelposten  
(z. B. „Servicepauschale“) zusammen-
gefasst und der darauf entfallende Ent-
geltanteil in einem Betrag ausgewiesen 
wird. Dies gilt z. B. für die Abgabe eines 
Frühstücks, die Überlassung von Fit-
nessgeräten und die Überlassung von 
Plätzen zum Abstellen von Fahrzeugen. 
Es wird ebenfalls nicht beanstandet, 
wenn der auf diese Leistungen entfal-
lende Entgeltanteil mit 20 % des Pau-
schalpreises angesetzt wird. Aller-
dings gilt diese Vereinfachungsrege-
lung nicht für Leistungen, für die ein 
gesondertes Entgelt vereinbart wird.

Quelle | BFH-Urteil vom 1.3.2016, Az. XI R 
11/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 186908; 
BFH-Urteil vom 24.4.2013, Az. XI R 3/11; Ab-
schnitt 12.16 Abs. 12 UStAE
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Es bleibt dabei: Keine Aufdeckung stiller Reserven  
bei gleitender Generationennachfolge

| Der Bundesfinanzhof hält an seiner Rechtsprechung fest, die bei einer gleitenden 
Generationennachfolge die teilweise Übertragung von Mitunternehmeranteilen 
steuerneutral ermöglicht und damit die Aufdeckung stiller Reserven vermeidet. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte der Vater seinen 
Mitunternehmeranteil an einer 
Kommanditgesellschaft (KG) teil-
weise auf seinen Sohn übertragen. 
Ein Grundstück, das wegen der Ver-
mietung an die KG zum Sonderbe-
triebsvermögen des Vaters gehörte, 
behielt er jedoch zurück. Zwei Jahre 
später übertrug der Vater das 
Grundstück auf eine von ihm ge-
gründete Grundstücksgesellschaft. 
Das Finanzamt hatte die Schenkung 
zunächst einkommensteuerneutral 
behandelt, wollte dann aber wegen 
der Grundstücksübertragung rück-
wirkend alle stillen Reserven in dem 
auf den Sohn übertragenen KG-An-
teil besteuern. Dies lehnte der Bun-
desfinanzhof jedoch ab.

Die spätere Übertragung zurückbehal-
tener Wirtschaftsgüter des Sonderbe-
triebsvermögens – hier des Grund-
stücks – steht der einmal gewährten 
Buchwertprivilegierung (d. h. Übertra-
gung ohne Aufdeckung der stillen Re-
serven) für die Schenkung des Teil-Mit-
unternehmeranteils nicht entgegen. 
Maßgeblich war, dass der Vater seinen 

Gesellschaftsanteil nur teilweise auf den 
Sohn übertragen, im Übrigen aber be-
halten hatte. 

Kern der Entscheidung ist, dass der 
Bundesfinanzhof eine Haltefrist für den 
Übertragenden ausdrücklich verneint. 
Im Gegensatz zu dem Beschenkten be-
stehen daher für den Schenker keine 
Haltefristen in Bezug auf sein zurückbe-
haltenes Vermögen.

PRAXISHINWEIS | Der Bundesfi-
nanzhof stellte in seiner Entscheidung 
erneut ausdrücklich klar, dass er trotz 
der Einwendungen der Finanzverwal-
tung (Nichtanwendungserlass) an sei-
ner gefestigten Rechtsprechung fest-
hält. Danach ist das Buchwertprivileg 
auch für die unentgeltliche Übertra-
gung einer bis zum Übertragungszeit-
punkt verkleinerten, aber weiterhin 
funktionsfähigen betrieblichen Einheit 
zu gewähren. 

Quelle | BFH-Urteil vom 12.5.2016, Az. IV R 
12/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 187043; 
BFH-Urteil vom 2.8.2012, Az. IV R 41/11; BFH-
Urteil vom 9.12.2014, Az. IV R 29/14; Nichtan-
wendungserlass: BMF-Schreiben vom 
12.9.2013, Az. IV C 6 - S 2241/10/10002

Für Unternehmer

Keine Besteuerung der Privatnutzung bei  
einem VW-Transporter T4
| Unternehmer müssen für einen VW-Transporter T4 keine Privatnutzung nach der 
Ein-Prozent-Regel versteuern. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

In dem Streitfall nutzte ein Handwer-
ker einen zweisitzigen VW-Transpor-
ter T4. Die Fahrgastzelle war durch 
eine Metallwand von der fensterlosen 
Ladefläche abgetrennt, auf der die 
Werkzeuge untergebracht waren. 

Der Bundesfinanzhof lehnte eine Ver-
steuerung der Privatnutzung nach der 
Ein-Prozent-Regel ab, da das Fahr-
zeug der privaten Nutzung typischer-
weise nicht dient. 

Die Versteuerung einer Privatnutzung 
erfolgt nicht bei Kraftfahrzeugen, die 
wegen ihrer objektiven Beschaffenheit 
und Einrichtung typischerweise so gut 
wie ausschließlich zur Beförderung von 
Gütern bestimmt sind. Das betrifft Lkw 
und Zugmaschinen, wobei allerdings 
nicht die Klassifizierung des Kfz-Steuer-
rechts und des Straßenverkehrsrechts 
maßgebend ist. 

Quelle | BFH-Urteil vom 17.2.2016, Az. X R 
32/11, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 186746; 
BFH-Urteil vom 13.2.2003, Az. X R 23/01

Für Unternehmer

Anforderungen an  
eine zum Vorsteuerabzug 
berechtigende Rechnung: 
Nun ist der Europäische 
Gerichtshof gefragt

| Die beiden Umsatzsteuersenate des 
Bundesfinanzhofs haben den Europäi-
schen Gerichtshof um die Klärung der 
Anforderungen gebeten, die an eine 
ordnungsgemäße Rechnung zu stellen 
sind, damit der Leistungsempfänger 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. |

Im Kern geht es um folgende Frage: Ist 
eine Anschrift bereits dann vollständig, 
wenn der leistende Unternehmer unter 
dieser Anschrift postalisch erreichbar 
ist oder kommt es darauf an, dass er 
unter dieser Anschrift seine wirtschaft-
lichen Tätigkeiten entfaltet? 

Hintergrund: Die Vorlagen wurden er-
forderlich, weil ein Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs aus 2015 mögli-
cherweise den Schluss zulässt, dass es 
für den Vorsteuerabzug nicht auf das 
Vorliegen aller formellen Rechnungs-
voraussetzungen ankommt oder zumin-
dest die vollständige Anschrift des Steu-
erpflichtigen keine Anschrift voraus-
setzt, unter der wirtschaftliche Tätigkei-
ten entfaltet wurden. Dies würde mit der 
Rechtsprechung des 5. Senats, wonach 
ein bloßer „Briefkastensitz“ mit nur 
postalischer Erreichbarkeit nicht aus-
reicht, nämlich nicht in Einklang stehen.

Fehlen die formellen Rechnungsvoraus-
setzungen, kann der Vorsteuerabzug un-
ter Umständen in einem gesonderten 
Billigkeitsverfahren aus Vertrauens-
schutzgesichtspunkten gewährt wer-
den. Insoweit haben beide Senate um 
Klärung der Voraussetzungen gebeten.

Quelle | BFH, Beschluss vom 6.4.2016, Az. V 
R 25/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 187073; 
BFH, Beschluss vom 6.4.2016, Az. XI R 20/14, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 187074; EuGH-
Urteil vom 22.10.2015, Az. C-277/14


